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§27
Die Lösung der der Bank übertragenen Aufgaben er

fordert von den Leitern und Mitarbeitern die ständige 
Erhöhung der Qualifikation, insbesondere die Beherr
schung der komplexen Zusammenhänge des entwickel
ten gesellschaftlichen Systems des Sozialismus, die Ver
besserung des Wissens auf dem Gebiet des Marxismus- 
Leninismus sowie die Vertiefung der Kenntnisse über 
die volkswirtschaftliche Bilanzierung und Analyse und 
der Geldtheorie.

IV.
Vertretung 

der Industrie- und Handelsbank der 
Deutschen Demokratischen Republik 

im Rechtsverkehr

§28
(1) Die Bank wird im Rechtsverkehr durch den Präsi

denten, den Vizepräsidenten, die Direktoren und durch 
bevollmächtigte Mitarbeiter vertreten.

(2) Schriftliche Erklärungen der Bank, die das Dienst
siegel tragen, haben die Eigenschaft öffentlicher Ur
kunden. Zur Führung des Dienstsiegels gemäß den hier
für geltenden gesetzlichen Bestimmungen sind der 
Präsident, der Vizepräsident, die Direktoren und die 
vom Präsidenten bestimmten leitenden Mitarbeiter be
rechtigt.

V.
Geschäftsführung und Vermögen 

der Industrie- und Handelsbank der 
Deutschen Demokratischen Republik

§29
(1) Die Bank arbeitet nach dem Prinzip der wirt

schaftlichen Rechnungsführung auf der Grundlage eines 
Finanzplanes.

(2) Aus dem der Bank nach Erfüllung der Verpflich
tungen gegenüber dem Haushalt verbleibenden Gewinn 
werden die Zuführungen zu dem Eigenmittelfonds und 
den anderen Fonds der Bank vorgenommen.

(3) Die Bank ist verpflichtet, im Rahmen der Anlage
richtlinien zeitweilig freie Mittel bei der Staatsbank der 
Deutschen Demokratischen Republik anzulegen bzw. ist 
berechtigt, bei einem Finanzbedarf, der die ihr zur Ver
fügung stehenden Mittel übersteigt, Refinanzierungs
kredite bei der Staatsbank der Deutschen Demokrati
schen Republik zu beantragen.

(4) Die für die Erfüllung der Verbindlichkeiten der 
Bank haftenden Mittel bestehen aus dem Eigenmittel
fonds und dem Reservefonds.

(5) Der Eigenmittelfonds beträgt mindestens 700 Milli
onen Mark der Deutschen Demokratischen Republik.

(6) Dem Reservefonds werden die erhöhten Zinsein
nahmen aus Krediten auf Grund wirtschaftlicher 
Mängel zugeführt. Er kann zur Deckung von Verlusten 
aus risikobehafteten Krediten herangezogen werden.

(7) Die Bank stellt jährlich eine Bilanz mit Gewinn- 
und Verlustrechnung und einen Geschäftsbericht auf. 
Der Geschäftsbericht ist dem Ministerrat zur Bestäti
gung vorzulegen.

§30

(1) Zum Schutze des Vermögens der Bank und zur 
Sicherung der ordnungsgemäßen Erfassung und Ab
rechnung der Geschäftsvorgänge hat der Präsident eine 
systematische und dokumentarische Kontrolle innerhalb 
der Bank zu gewährleisten.

(2) Die Prüfung und Bestätigung der Ordnungsmäßig
keit der Jahresbilanz und der Gewinn- und Verlust
rechnung der Bank erfolgen durch die Staatliche 
Finanzrevision.
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